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I. PLANZEICHNUNG

Bebauungs- und Grünordnungsplan "Bahnareal"
Gemeinde Heigenbrücken

II. PLANZEICHENERKLÄRUNG

A. FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 + 5 BauGB; §§ 1 bis 11 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

GR

GRZ

WH

maximal zulässige Grundfläche

maximal zulässige Grundflächenzahl

maximal zulässige Wandhöhe 

3. Bauweise, Baugrenzen, überbaubare Grundstücksflächen  
    (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

abweichende Bauweise

Baugrenze 

a

Höhenlinien Bestandsgelände

Böschungen 

B. HINWEISE DURCH PLANZEICHEN

vorhandene Flurstücksgrenze

9. Sonstige Festsetzungen

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs (§9 Abs.7 BauGB)

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen (§1 Abs.4 und §16 Abs.5 BauNVO)

Flachdach, lt. textlichen FestsetzungenFD

8. Kompensations- und Ausgleichsflächen (§ 9 Abs.1 Nr. 20 BauGB)

Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

vorhandene Bebauung

Maßangabe in m 7,00

163.0

Umgrenzung von Flächen mit Bindung für Bepflanzungen und für die Erhaltung von Bäumen,
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern

Flächen für Wald
(§ 5 Abs. 2 Nr. 9 und Abs. 4, § 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)

III. RECHTSGRUNDLAGEN
Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634),
das zuletzt durch Gesetz zur Beschleunigung des Wohnungsbaus und zur Wohnraumsicherung vom 27. Oktober 2025
(BGBl. I Nr. 257) bzw. durch Änderungen im Bundesgesetzblatt vom 22. Dezember 2025 (BGBl. I Nr. 348).
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 03. Juli 2023 (BGBl. I S. 176).
Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBI. 1991 I. S. 58), zuletzt geändert durch
Artikel 6 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. I Nr. 189).
Bayerische Bauordnung (BayBO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. August 2007 (GVBl. S. 588), die zuletzt
durch §§ 2, 3 und 4 des Gesetzes vom 23. Dezember 2025 (GVBl. S. 657, 667, 699) geändert worden ist.
Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274; 2021 I
S. 123), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBl. I Nr. 348) geändert worden ist.
Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), das zuletzt durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23.
Oktober 2024 (BGBl. I Nr. 323) geändert worden ist.
Wasserhaushaltsgesetz (WHG) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 9. Januar
2026 (BGBl. I Nr. 4) geändert worden ist.

IV. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
A. BAUPLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1 bis 11 BauNVO)
1.1. Urbanes Gebiet (MU 1 bis 5)
Die in der Planzeichnung mit MU bezeichneten Bereiche werden nach §6a BauNVO als Urbanes Gebiet (MU)
festgesetzt.

Zulässig sind Wohngebäude, Geschäfts- und Bürogebäude, Einzelhandelsbetriebe, Schank- und Speisewirtschaften
sowie Betriebe des Beherbergungsgewerbes, sonstige Gewerbebetriebe, Anlagen für Verwaltungen sowie für kirchliche,
kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche Zwecke. Die nach § 6a Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen
Vergnügungsstätten und Tankstellen werden gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO nicht zugelassen, auch nicht ausnahmsweise.
Diese Nutzungen sollen nicht in dem Gebiet untergebracht werden.

1.2. Wohngebiet (WA 1 bis 4)
Die in der Planzeichnung mit WA bezeichneten Bereiche werden nach § 4 BauNVO als allgemeines Wohngebiet

festgesetzt.

Zulässig sind Wohngebäude, die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden-, Schank- und Speisewirtschaften,

nicht störende Handwerksbetriebe und Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche
Zwecke.
Die nach § 4 Abs. 3 BauNVO ausnahmsweise zulässigen Nutzungen werden gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht
Bestandteil des Bebauungsplans.
Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind daher auch ausnahmsweise unzulässig.

1.3. Sondergebiet (SO)
Die in der Planzeichnung mit SO bezeichneten Bereiche werden nach § 11 BauNVO als sonstiges Sondergebiet
festgesetzt.

Zulässig sind Gebiete für Erholung, Freizeit und Veranstaltungen.
Andere Nutzungen nach § 11 Abs. 2 und 3 BauNVO sind unzulässig.

1.4. Flächen für den Gemeindenbedarf
Die Fläche ist gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB für Anlagen und Einrichtungen des Gemeinbedarfs mit der
Zweckbestimmung Feuerwehr, Bauhof und Recyclinghof festgesetzt.

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 16 bis 21 BauNVO)
2.1. Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch die Festsetzung der max. zulässigen Grundfläche (GR), max.

zulässigen Grundflächenzahl (GRZ) und der max. zulässigen Wandhöhe (WH) sowie der maximal zulässigen Anzahl
an Geschossen.

2.2. Die Grundfläche wird festgesetzt durch Planeinschrieb mit GR und der Angabe der Fläche in m² die von
Gebäuden überbaut werden darf. Hierzu zählen explizit nicht Zuwegungen oder Stellplätze.

2.3. Die max. zulässige Wandhöhe unterscheidet sich je nach Quartier und wird mit Plansymbol festgesetzt.
2.4. Die Wandhöhe wird bestimmt durch den unteren und oberen Bezugspunkt. Der obere Bezugspunkt ist bei

Flachdächern die Oberkante der Attika der Außenwand, bei allen anderen Dächern der Schnittpunkt der
Dachhaut mit der Außenwand an der Traufseite. Bei Gebäuden mit geneigten Dächern darf die Firsthöhe die
zulässige Wandhöhe um maximal 5,00 m überragen. Der untere Bezugspunkt ergibt sich durch die an das
Baugrundstück angrenzende Straße. Je Baufeld wird die die Bezugshöhe wie folgt festgelegt:
Das Gebäude ist rechtwinklig auf die Straße zu projizieren, hierbei ist der jeweilige Straßenabschnitt als Grundlage
für den rechten Winkel zu nehmen. Zwischen dem so entstehenden oberen und unteren Punkt an der Straße muss
ein Mittelpunkt konstruiert werden, der dann den unteren Bezugspunkt der zulässigen Wandhöhe ergibt.

2.5. Das Gelände darf innerhalb des durch diesen Bebauungsplan festgesetzten Umfangs verändert werden.
Maßgeblich ist das vorhandene, in den Bauunterlagen dargestellte Gelände + oder - zulässige Abgrabungen
oder Auffüllungen.

V. HINWEISE DURCH TEXT

1. Altablagerungen und Bodenfunde
1.1. x

VI. VERFAHRENSVERMERKE
1. Der Gemeinderat der Gemeinde Heigenbrücken hat in seiner Sitzung vom 23.01.2025 die Aufstellung des

Bebauungs- und Grünordnungsplans "Bahnareal" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 28.01.2025
ortsüblich bekanntgemacht.

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gem. § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung und Anhörung für den
Vorentwurf zum Bebauungs- und Grünordnungsplan "Bahnareal" in der Fassung vom 26.02.2026 hat in der Zeit
vom xx.xx.2026 bis xx.xx.2026 stattgefunden.

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB für den
Vorentwurf zum Bebauungs- und Grünordnungsplan "Bahnareal" in der Fassung vom 26.02.2026 hat in der Zeit
vom xx.xx.2026 bis xx.xx.2026 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplans "Bahnareal" in der Fassung vom xx.xx.2026 wurden die
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom xx.xx.2026 bis
xx.xx.2026 beteiligt.

5. Der Entwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplans "Bahnareal" in der Fassung vom xx.xx.2026 wurde mit der
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom xx.xx.2026 bis xx.xx.2026 öffentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde Heigenbrücken hat mit Beschluss des Gemeinderates vom xx.xx.2026 den Bebauungs- und
Grünordnungsplan "Bahnareal" in der Fassung vom xx.xx.2026 als Satzung beschlossen.

Heigenbrücken, den ..................

.................................................................
Jochen Drechsler, 1. Bürgermeister (Siegel)

7. Der Satzungsbeschluss für die Aufstellung des Bebauungs- und Grünordnungsplans "Bahnareal" wurde am
.................... gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungs- und
Grünordnungsplan "Bahnareal" ist damit in Kraft getreten.

Heigenbrücken, den ..................

.................................................................
Jochen Drechsler, 1. Bürgermeister (Siegel)

B. BAUORDNUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

1. Abstandsflächen (Art. 6 Abs. 5 BayBO)
1.1. Es gelten die Vorgaben des § 6 BayBO.

2. Äußere Gestaltung der Gebäude (Art. 81 Abs. 1 Nr. 1 BayBO)
2.1. Zulässig sind je nach Planeinschrieb Satteldächer (SD), Walmdächer (WD) und Flachdächer (FD) mit einer

Dachneigung von 0° bis 5° bei Flachdächer, 30° bis 45° bei Sattel- und Walmdächer.
Für Carports sind abweichend auch Pultdächer zulässig.

2.2. Photovoltaikanlagen auf den Dächern und an der Fassade sind allgemein zulässig.
2.3. Für die Außenwandflächen sind grelle Fassadenfarben und glänzende oder reflektierende Materialien nicht

zulässig. Matte, lichtstreuende metallische Oberflächen, Verglasungen und verspiegelte Fenster sind zulässig.
2.4. Die PV Module sind nur mit matten, lichtstreuenden Oberflächen in dunklen Farben zulässig. Randprofile dürfen

aus Aluminium oder Edelstahl bestehen.
2.5. Mülltonnen und technische Anlagen wie Wärmepumpen sind so einzuhausen, dass sie von der öffentlichen

Verkehrsfläche aus nicht sichtbar sind.

3. Stellplätze (Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO)
3.1. Die Anzahl der mindestens zu errichtenden Stellplätze entspricht den Vorgaben der GaStellV vom 1. Oktober

2025.

4. Einfriedungen (Art. 81 Abs. 1 Nr. 5 BayBO)
4.1. Einfriedungen sind nur aus Stabgitter- oder Maschendrahtzaun mit Stahlrohrpfosten bis zu einer Höhe von 2,00 m

über dem Gelände zulässig. Die Einfriedung ist in die Eingrünung zu integrieren und senkrecht zu gliedern.

5. Werbeanlagen (Art. 81 Abs. 1 Nr. 2 BayBO)
5.1. Werbeanlagen sind bis zu einer Größe von 1 m² zulässig.

Hiervon ausgenommen ist das Baufeld MU 4.

Urbanes Gebiet gem. §6a BauNVOMU

WA Allgemeines Wohngebiet gem. §4 BauNVO

Satteldach, lt. textlichen FestsetzungenSD

SO Sondergebiet gem. §1 Abs. 1 Nr. 4 BauNVO

Flächen für den Gemeinbedarf mit Zweckbestimmung Feuerwehr, Bauhof, Recyclinghof
gem. § 9 Abs. 1 Nr. 5 BauGB

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

öffentliche Straßenverkehrsfläche

Straßenbegrenzungslinie

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Geh- und Radweg

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Parken

Verkehrsfläche besonderer Zweckbestimmung: Bushaltestelle

Einfahrtsbereich

Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

P
B

R

Wasserfläche

5. Grünflächen, Grünordnung (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und 25 BauGB)

private Grünfläche: Gartenland (Kleingärten und Wiesen)

öffentliche Grünfläche

6. Wasserflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 16 und Abs. 6 BauGB) 

Randeingrünung (mit Standortbindung), Breite wie Planeinschrieb

7. Versorgungsflächen, Versorgungsanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)

Versorgungsfläche: Transformatorstation 

Grenze 60 m - Bereich des Lohrbachs (siehe Hinweise durch Text Nr. ...)

C. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN
Biotopkartierung mit Biotopnummer5919-0004-013

Landschaftsschutzgebiet L

geplante Flurstücksgrenze

Flurnummer

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches bestehender Bebauungspläne

Bebauungsvorschlag

49

erhaltenswerter großkroniger Laubbaum

neu zu pflanzender Laubbaum

RegenrücklaufbeckenR

Gewässerrandstreifen (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Bernd Müller Architekt und Stadtplaner | Hauptstraße 69, 97851 Rothenfels
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Bezugspunkt

3. Bauweise, Baugrenzen, überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB; §§ 22 und 23
BauNVO)

In den Gebieten wird je nach Planeinschrieb die offene, halboffene und die abweichende Bauweise festgesetzt. Die
abweichende Bauweise wird je Gebiet wie folgt festgesetzt:

3.1. SO, MU 4, Fläche für Gemeinbedarf
Abweichende Bauweise: Zulässig sind Gebäude mit einer größeren Länge als 50m. Ansonsten gilt die offene Bauweise.

3.2. MU 5, WA 4
Abweichende Bauweise: Zulässig ist, auf eine Grundstücksgrenze zum Nachbarn zu bauen (halboffene Bauweise).

3.3. Die überbaubaren Grundstücksflächen ergeben sich aus den festgesetzten Baulinien- und grenzen gemäß
Planzeichnung.

3.4. Freistehende, angebaute, verfahrensfreie oder baugenehmigungspflichtige Nebenanlagen (wie bspw.
Gartenhäuser, Carports und Garagen etc.) sind als Einzelbaukörper nur innerhalb der Baufenster zulässig.

4. Maßnahmen der Grünordnung (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und 25 BauGB)

4.1. Für die Baugrundstücke wird eine Baumpflanzung je 300 m² festgelegt.

4.2. Maßnahmen zur Überwachung
4.2.1. Mit dem baubegleitenden Monitoring wird die eigentliche Baumaßnahme, die Erbringung der Ersatz- und

Ausgleichsflächen bzw. die geplanten landschaftsplanerischen Maßnahmen (Vermeidungs- und
CEF-Maßnahmen etc.) begleitet. Daraus können zum einen eventuelle Konsequenzen abgeleitet werden, um die
Ziele für Natur und Landschaft zu erreichen, zum anderen wird dadurch der Nachweis erbracht, dass die
Maßnahmen und Auflagen durchgeführt wurden, was wiederum zur Rechtssicherheit beiträgt.

4.2.2. Die Ersatzquartiere sind jährlich im Spätsommer / Herbst bei Bedarf zu reinigen und zu ersetzen, falls diese defekt
sind. Sie sind mindestens 25 Jahre im Bestand zu erhalten, pflegen und auf Besatz zu kontrollieren. Der Besatz ist
jährlich kastenbezogen mit Individuenzahl und der jeweiligen Tierart sowie Hinweisen auf Nutzung (Kot, Nest, etc.)
zu dokumentieren und der unteren Naturschutzbehörde in einem Kurzbericht mitzuteilen.

4.2.3. Es ist erforderlich bei Einreichung der Unterlagen den Auftrag für die Durchführung der ökologischen
Baubegleitung zu vergeben. Daher sind weiterhin die Maßnahmen zu dokumentieren und auf Nachfrage der uNB
nachzuweisen. Dadurch wird gewährleistet, dass der Eingriff in Natur und Landschaft so gering wie möglich
gehalten und die landschaftsplanerischen Maßnahmen entsprechend umgesetzt werden. Der Auftraggeber
spart bei umsichtiger Planung und Umsetzung der Maßnahmen zusätzliche Kosten.

4.3. Maßnahmen zum Artenschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

4.4. Die nicht überbaubaren Grundstücksflächen sind zu 30% der Fläche gärtnerisch zu gestalten.

5.      Führung von Versorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

5.1. x

6.      Maßnahmen zum Immissionsschutz (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

6.1. x

7.      Aufschüttungen und Abgrabungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

7.1. Aufschüttungen sind bis max. 1,00 m zulässig.
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2.8. Bezugspunkte der Wandhöhen und Höheneinstellung

Baufenster
MU 1

max. zulässige Wandhöhe
10,50 m

Bezugspunkt
Planstraße A

Hanglage max. zulässige Anzahl an Vollgeschossen
talseits III

MU 2 8,00 m Planstraße A talseits III
MU 3 6,50 m Spessartstraße bergseits III
MU 4 10,00 m Planstraße A talseits III
MU 5 6,50 m Hauptstraße talseits II
WA 1 9,50 m Promenadenweg bergseits III
WA 2 6,50 m Planstraße C II
WA 3 6,50 m Jägerstraße talseits III
WA 4 9,00 m talseits III
SO 8,00 m Planstraße B talseits
Gemeinbedarf 6,75 m talseits

bergseits

Hauptstraße

Hauptstraße

2.6. Max. zulässige Wandhöhen bezogen auf Verkehrsflächen je Baufenster

2.7. Technisch bedingte Gebäude wie Salzsilos und Feuerwehrübungstürme dürfen eine Wandhöhe von 20,00m
haben (betrifft das Baufeld für den Gemeinbedarf).
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